
Integrationsbeirat der Stadt Schwäbisch Gmünd 

 

 

Informationen und Hinweise für die Bewerbung 

 

 

 

Rahmenbedingungen für den Beirat 

 

 der Integrationsbeirat ist das Nachfolgegremium für den Ausländerbeirat  

 neben Ausländern gehören auch Aussiedler dem Gremium an 

 es ist nicht mehr erforderlich, Ausländer im rechtlichen Sinne zu sein; auch Bewerber, die 

bereits eingebürgert sind, können sich für die Gruppe ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit 

bewerben 

 das Gremium wird für die Dauer von derzeit 4 Jahren benannt 

 es sind 4 Sitzungen pro Jahr vorgesehen 

 für die Gruppe der Ausländer sind 17 Sitze vorgesehen, für die Gruppe der Aussiedler 

5 Sitze 

 

 

 

Voraussetzung für die Bewerbung 

 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen 

 

 ihren Hauptwohnsitz in Schwäbisch Gmünd haben 

 mindestens 18 Jahre als sein 

 und entweder  

o Ausländer bzw. ehemalige Ausländer oder 

o Aussiedler bzw. Spätaussiedler sind; für die Gruppe der Aussiedler können sich 

auch Familienangehörige bewerben, die als Ausländer nach Deutschland mit einge-

reist sind und zwischenzeitlich die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben 

 

 

 

Aufgaben des Beirats 

  

 der Integrationsbeirat ist ein beratendes Gremium; er berät den Gemeinderat und des-

sen Ausschüsse 

 es werden allgemeine Themen und Fragen beraten, welche die Integration von Mig-

ranten in Schwäbisch Gmünd betreffen 

 der Integrationsbeirat erfüllt als Bindeglied zwischen den verschiedenen Nationali-

täten und Kulturen in Schwäbisch Gmünd die Aufgabe, Informationen zugänglich zu 

machen und die Kommunikation zu verbessern 

 Mitglieder des Integrationsbeirats werden als sachkundige Einwohner in den Ge-

meinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd und dessen Ausschüsse berufen.  

 

 

 

Für Fragen steht die Geschäftsstelle des Integrationsbeirates unter Tel.: 07171/9983200 gerne zur 

Verfügung.   


